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 Veröffentlicht am 20.10.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §150;

BAO §198;

BAO §93 Abs3 lita;

Rechtssatz

Ein Verweis auf den Betriebsprüfungsbericht als ein Element der Begründung eines Abgabenbescheides ist zulässig,

wenn der Bericht den Abgabepflichtigen betrifft und ihm zugestellt oder ausgefolgt wurde.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1999:1993130063.X07

Im RIS seit

20.11.2000

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1999/10/20 93/13/0063
	JUSLINE Entscheidung


